
wenn durch Verkehrszeichen

2,8 t zulässige oder Markierungen das Parken
Gesamtmasse auf dem Gehweg zugelassen ist.

beim Parken am rechten

3m Abstand Fahrbahnrand zu einer 

vorhandenen Fahrstreifen-

begrenzung.

beim Parken vor und

5m Abstand innerorts hinter Andreaskreuzen

50m Abstand außerorts beim Warten Gleisbereich

nicht befahren!

beim Halten und Parken
5m Abstand vor und auf Zebrastreifen

beim Warten Zebrastreifen

nicht befahren!

beim Parken im Bereich 

5m Abstand von Kurven gemessen

ab Schnittpunkt der Bord-

steinkanten in jede Richtung.

beim Parken vor folgenden Verkehrszeichen

10m Abstand wenn diese verdeckt werden würden.

beim Parken im Bereich von

15m Abstand Bushaltestellen gemessen

ab dem Haltestellenschild
nach vorne und hinten.


